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das Umwelt- und Naturschutzamt war bzw. ist im Rahmen mehrerer 

Baumfällanträge in das Geschehen im Hirnzigenpark einbezogen. Richtig ist, 

dass die Eigentümerin einigen Strauchaufwuchs entfernt hat. Hierdurch wird 

der Parkcharakter wieder deutlich, Wege begehbar und die Baumkontrolle 

sowie Baumpflege möglich, zu der die Eigentümerin verpflichtet ist. Falsch 

ist, dass der gesamte Strauchaufwuchs entfernt wurde. Es befinden sich noch 

zahlreiche wertvolle Eiben in Form von Großsträuchern im Park und randlich 

zur Schule flächiger Wildwuchs verschiedener Sträucher. Etwaige Vorkommen 

von Vögeln, die auf Strauchstrukturen angewiesen sind, habe entsprechende 

Ausweichmöglichkeiten. 

Zu Vorkommen bzw. Lebensstätten von Fledermäusen gibt es keine 

Erkenntnisse. 

Bezüglich des geplanten Abrisses zweier Gebäude wird als Auflage des 

Umwelt- und Naturschutzamtes ein Artenschutzgutachten durch die 

Eigentümerin beauftragt. Dieses soll nach Beratung mit der Eigentümerin 

auch auf den gesamten Park erweitert werden, da es zahlreiche Höhlenbäume 

auf dem Gelände gibt, die verschiedene Arten vermuten lassen. 

Die Ergebnisse des Gutachtens und die weiteren Vorhaben der Eigentümerin 

will selbige auch in Kontakt zur in Gründung befindlichen Bürgerinitiative 

und mit den Anwohnerinnen und Anwohnern erörtern. 

Nach Auskunft der Eigentümerin soll der Park als solcher erhalten werden. 

 

Ihre Anfragen beantworte ich wie folgt: 

 

1. Wie viele Bäume enthält der Bestand um den Hirnzigenpark, wie viele 

Bäume wurden bereits und werden noch gefällt, wie viele 

Ersatzpflanzungen für bereits gefällte Bäume sind bereits wo 

vorgenommen? 

 

Nach einem aktuellen Gutachten im Auftrag der Eigentümerin enthält der 

Bestand des Hirnzigenparks (nur das Parkgrundstück) aktuell 222 Bäume. 

Im Jahr 2007 wurde die Fällung von 26 Bäumen genehmigt. Im Jahr 2009 
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Sehr geehrter Herr Blechschmidt,  Erfurt,  
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11 Bäume, 2012 und 2013 je fünf Bäume. In sämtlichen Fällen handelte es sich um abgestorbene 

oder absterbende Bäume. 

Aktuell lag auf Empfehlung des Gutachters ein Fällantrag über 27 Bäume vor. Hiervon wurden 17 

Bäume genehmigt. Bei einigen dieser Bäume verbleibt als Auflage des Umwelt- und 

Naturschutzamtes ein größeres Stammstück als Artenschutzmaßnahme. An sieben Bäumen wird 

zunächst ein stärkerer Rückschnitt der teilweise abgestorbenen Kronenteile vorgenommen. Drei 

Bäume, die aufgrund der Abrissarbeiten gefällt werden sollen, verbleiben bis zu diesem 

Zeitpunkt zunächst an Ort und Stelle. 

Für die in der Vergangenheit gefällten Bäume wurden auf Grundstücken der Eigentümerin in 

Erfurt sämtliche notwendigen Ersatzpflanzungen erbracht. 

 

 

2. Warum wurden die genannten Fällungen genehmigt, obwohl bis heute keine konkreten 

Baupläne des Eigentümers vorliegen? 

 

Gemäß Baumschutzsatzung der Stadt Erfurt werden nicht nur bei Baumaßnahmen Ausnahmen 

vom Fällverbot zugelassen, sondern auch, wenn von Bäumen Gefahr für Leben und Sachen 

ausgehen, die nicht mit anderen Mitteln beseitigt werden können. Die Eigentümerin hat die 

Verkehrssicherungspflicht für die Fläche und angrenzende Grundstücke. Auch wenn das 

Grundstück verschlossen ist, sind dort immer wieder Personen unterwegs und tätig. Legal und 

illegal. Die Eigentümerin ist trotzdem haftbar und muss bekannte Gefahren beseitigen. Daher 

wurden und werden Fällgenehmigungen erteilt. 

 

 

3. Wie will die Stadt Erfurt den bereits vorhandenen Parkcharakter erhalten? 

 

Für den Hirnzigenpark ist im Flächennutzungsplan (FNP) die Nutzung als Grün- bzw. Parkfläche 

vorgesehen und festgeschrieben. Über Änderungen des FNP entscheidet der Stadtrat. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

A. Bausewein 
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